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Artikel 1: Geltungsbereich 
1 Dieses Reglement regelt auf der Grundlage von Artikel 12 lit. b der Kirchgemeindeordnung die 
Entschädigungen der Behörden und Kommissionen der evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Illnau-
Effretikon. 

Artikel 2: Entschädigung Kirchenpflege 
1 Für die Erfüllung ihrer amtlichen Aufgaben erhalten die Mitglieder der Kirchenpflege folgende 
pauschale Entschädigung: 

a. die Präsidentin oder der Präsident 
CHF 6'000 pro Jahr; 

b. jedes weitere Mitglied CHF 2'500 pro Jahr. 
2 Sitzungsgelder werden keine ausgerichtet. 
3 Die Mitglieder der Kirchenpflege erhalten zusätzlich zur Entschädigung je eine Spesenpauschale von 
CHF 500 pro Jahr. Zusätzliche Spesenentschädigungen können nicht geltend gemacht werden. 

Artikel 3: Entschädigung Rechnungsprüfungs- und 
Pfarrwahlkommission 
1 Für die Erfüllung ihrer amtlichen Aufgaben erhalten die Mitglieder der Rechnungsprüfungs- und der 
Pfarrwahlkommission folgende pauschale Entschädigung: 

a. die Präsidentin oder der Präsident 
CHF 350 pro Jahr; 

b. jedes weitere Mitglied CHF 150 pro Jahr. 
2 Sitzungsgelder werden keine ausgerichtet. 

3 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungs- und der Pfarrwahlkommission erhalten zusätzlich zur 
Entschädigung je eine Spesenpauschale von CHF 100 pro Jahr. Zusätzliche Spesenentschädigungen 
können nicht geltend gemacht werden. 

Artikel 4: Entschädigung weitere Kommissionen und 
Arbeitsgruppen 
1 Mitglieder von Kommissionen und Arbeitsgruppen, mit Ausnahme der Rechnungsprüfungs- und der 
Pfarrwahlkommission, arbeiten ehrenamtlich und haben keinen Anspruch auf Entschädigung oder 
Sitzungsgelder. 
2 Bei besonders umfangreichen Aufgaben oder aussergewöhnlichen Belastungen kann die 
Kirchenpflege eine Entschädigung von maximal CHF 500 pro Person und pro Jahr ausrichten. 

3 Die Entschädigung von Spesen richtet sich nach dem Spesenreglement. 

Artikel 5: Inkrafttreten 
Dieses Entschädigungsreglement ersetzt das Entschädigungs- und Spesenreglement vom 
11. September 2012 und tritt per 1. Juli 2022 in Kraft. 

Der Präsident: Die Aktuarin:  
 
 
 
Patrick Stark Margrit Hugentobler 


